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Gremium Sitzung am   

Jugendhilfeausschuss 09.03.2010 öffentlich Entscheidung 
 
 
Tagesordnung 

 
Vorberatung des Haushaltes 2010 für den Bereich der Jugendhilfe 
 
Beschlussvorschlag 

 
Der Jugendhilfeausschuss stimmt dem Jugendamtshaushalt 2010 zu. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 

 
Siehe Anlage. 
 
 
Begründung 

 
Gem. § 71 SGB VIII und nach § 5 Absatz 2 Ziffer 3 der Satzung für das Jugendamt der Stadt 
Meckenheim obliegt dem Jugendhilfeausschuss die Vorberatung des Haushaltes für den Bereich 
der Jugendhilfe.  
 
Die Mittelanmeldung für das Haushaltsjahr 2010 erfolgte im Rahmen des Neuen Kommunalen 
Finanzmanagements (NKF). Der Haushalt wurde am 03.02.2010 in den Rat eingebracht und soll 
am 21.04.2010 verabschiedet werden. 
 
Der Produktbereich 06 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe - gliedert sich in folgende 
Produktgruppen: 
 

 Jugendarbeit: 
In diesem Produkt sind die Einrichtungen der Jugendarbeit (städt. Jugendfreizeitstätte  
- JUZE - und Jugendclub Ruhrfeld) sowie die Förderung der Jugendarbeit hinterlegt. Mit 



dem Umbau der Jugendfreizeitstätte und einem inhaltlichen Neukonzept unter fachlicher 
Begleitung erhält die Kinder- und Jugendarbeit eine neue, bedarfsorientierte Ausrichtung. 
Die freien Träger erhalten für die Durchführung von Jugendförder- und 
Jugendferienmaßnahmen einen angemessenen städt. Zuschuss entsprechend der 
verabschiedeten Förderrichtlinien.  

 
 Jugendhilfe 

Dieser Produktgruppe sind insbes. folgende Produkte zugeordnet: 
o Beistandschaften, Vormundschaften 
o Unterhaltsvorschuss 
o Adoptionsvermittlung 
o Erziehungsberatung 
o Ambulante und teilstationäre Hilfen zur Erziehung: Hier ist erkennbar, dass sich die 

in den vergangenen Jahren erheblich gesteigerte Fallzahl und damit verbundene 
Kostensteigerung mittlerweile nivelliert hat. 

o Vollstationäre Hilfen zur Erziehung: Bei der Heimerziehung nach § 34 SGB VIII 
waren seit der Errichtung des städt. Jugendamtes keine erheblichen 
Fallzahlsteigerungen festzustellen. 

o Bei der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen und Hilfen in 
Mutter-Kind-Einrichtungen sind leichte Fallzahlerhöhungen zu verzeichnen.  

o Bzgl. des Sachkontos 5331570 (Sonstige Hilfen zur Erziehung) wird darauf 
hingewiesen, dass dort Mittel in Höhe von 5.000 € für das Angebot der Diakonie      
-Mama Mia Frühstückscafé- hinterlegt sind. Die Verwaltung wird über die mit dem 
Träger geführten Gespräche und Ergebnisse im Rahmen der Sitzung berichten. 

 
 Tagesbetreuung 

Der bedarfsgerechte Ausbau von Plätzen in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege hat 
sich in den vergangenen Jahren zu einer (insbes. auch kosten-) intensiven Aufgabe für die 
Jugendämter entwickelt. Durch die Landesgesetzgebung (KiBiz, 01.08.2008) und diverse 
bundesgesetzliche Neuerungen zum SGB VIII, die über das 
Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG, 01.01.2005), das Gesetz zur Weiterentwicklung der 
Kinder- und Jugendhilfe (KICK, 01.10.2005) und das Kinderförderungsgesetz (KiföG, 
01.01.2009) wirksam wurden, ist bzw. wird dieser Bereich erheblichen Änderungen 
unterworfen. Auf die entsprechende Vorlage zum Tagesbetreuungsbedarfsplan wird 
verwiesen. 

 
 
 
Meckenheim, den 16.02.2010 
 
 
 
Andreas Jung  Hans-Karl Müller 
Sachbearbeiter  Leiter 

 
 
Anlagen: 
- Haushaltsplanentwurf (Auszug) für das Haushaltsjahr 2010 
  Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe – 
- Übersicht zu den in der Eröffnungsbilanz vorgesehenen Instandhaltungsrückstellungen  
  sowie Sonstigen Rückstellungen 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
  Ja  Nein  Enthaltungen 
 


